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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Brenntag SE, Essen 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 

KONZERNLAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der Brenntag SE, Essen, und ihrer Tochtergesellschaften (der 

Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern- Gewinn- und 

Verlustrechnung, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Entwicklung des Konzern-Eigenkapi-

tals und der Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2022 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsa-

mer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der 

Brenntag SE, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Die im Abschnitt „Wesentliche Elemente des 

internen Kontroll- / Risikomanagementsystems“ des Konzernlageberichts enthaltenen, als unge-

prüft gekennzeichneten Angaben haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwenden-

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschrif-

ten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage des Konzerns zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang 

mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsur-

teil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Anga-

ben im Abschnitt „Wesentliche Elemente des internen Kontroll- / Risikomanagementsys-

tems“ des Konzernlageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-

APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlus-

ses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durch-

geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-

zernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Kon-

zernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus er-

klären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-

fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-

hang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachver-

halten ab. 

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

❷ Bilanzielle Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen 

❸ Bewertung von Umweltrückstellungen 

❹ Bewertung von Risiken aus Verbrauchsteuern 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt 

strukturiert: 

① Sachverhalt und Problemstellung  

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 
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③ Verweis auf weitergehende Informationen 

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

❶ Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

① Die Brenntag SE weist in der Konzernbilanz unter dem Bilanzposten „Immaterielle 

Vermögenswerte“ einen Betrag von € 3,1 Mrd. für Geschäfts- oder Firmenwerte (27 % der 

Konzernbilanzsumme) aus. Die Gesellschaft ordnet die Geschäfts- oder Firmenwerte den 

jeweiligen Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu. Die Geschäfts- oder 

Firmenwerte werden jährlich zum Bilanzstichtag oder anlassbezogen Werthaltigkeitstests 

(sog. Impairment Tests) von der Gesellschaft unterzogen. Die Gesellschaft hat für die 

Durchführung der Werthaltigkeitstests einen externen Gutachter beauftragt. Grundlage für 

die Bewertung ist regelmäßig der Barwert der künftigen Cashflows der jeweiligen Gruppe von 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ermittelt nach dem Konzept des beizulegenden 

Zeitwerts abzüglich Kosten der Veräußerung, der dem Buchwert der jeweiligen Gruppe von 

zahlungsmittelgenerierenden Einheiten inklusive des Geschäfts- oder Firmenwerts 

gegenübergestellt wird. Die Barwerte werden mittels Discounted Cashflow-Modellen 

ermittelt. Dem Unternehmensbewertungsmodell liegen Cashflow-Planungen zugrunde, die 

auf der von den gesetzlichen Vertretern genehmigten und im Zeitpunkt der Durchführung des 

Impairment Tests gültigen Fünfjahresplanung beruhen. Die Planung basiert auf den 

grundsätzlichen Wachstumsannahmen der gesetzlichen Vertreter, die seitens der 

Budgetverantwortlichen im Rahmen einer Bottom-Up-Planung für die ersten drei Jahre 

konkretisiert und auf Segmentebene zu Mittelfristplanungen verdichtet werden. Die 

Fortschreibung um zwei weitere Planungsjahre wird vom Vorstand unter Berücksichtigung 

der Informationen aus dem Planungsprozess vorgenommen. Die Abzinsung erfolgt mittels der 

gewichteten Kapitalkosten der jeweiligen Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der 

künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter sowie des verwendeten 

Diskontierungszinssatzes abhängig und daher mit Unsicherheit behaftet. Daher sowie im 

Zusammenhang mit der erfassten Wertberichtigung für die zahlungsmittelgenerierende 

Einheit Lateinamerika (BES) in Höhe von € 38,1 Mio.  war die Beurteilung der Werthaltigkeit 

der Geschäfts- oder Firmenwerte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durchführung 

der Impairment Tests und der Ermittlung der Wertberichtigung nachvollzogen und die 

Ermittlung der gewichteten Kapitalkosten beurteilt. Die Angemessenheit der bei der 

Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse haben wir unter anderem durch 

Abgleich dieser Angaben mit der von den gesetzlichen Vertretern genehmigten 

Fünfjahresplanung sowie durch Abstimmung der zugrunde liegenden Annahmen mit 

allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen beurteilt. Dabei haben wir auch die 

sachgerechte Berücksichtigung von Kosten der Konzernfunktionen bei den Impairment Tests 

der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits 

relativ kleine Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche 

Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben 

können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes 

herangezogenen Parameter beurteilt und das Berechnungsschema nachvollzogen. Zudem 

haben wir die Verwertbarkeit des externen Gutachtens gewürdigt und die Angemessenheit der 

dem Gutachten zugrundeliegenden Ausgangsdaten und getroffenen bzw. verwendeten 
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Annahmen und Methoden sowie deren Stetigkeit im Verhältnis zu Vorperioden beurteilt. Die 

von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen 

stimmen insgesamt mit unseren Erwartungen überein und liegen auch innerhalb der aus 

unserer Sicht vertretbaren Bandbreiten. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäfts- oder Firmenwerten sind im Abschnitt „19.) 

Immaterielle Vermögenswerte“ des Konzernanhangs enthalten. 

❷ Bilanzielle Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen 

① Der Brenntag-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 die Unternehmen Y.S. Ashkenazi Agencies 

Ltd. und deren Tochtergesellschaft Biochem Trading 2011 Ltd. jeweils mit Sitz in Be'er 

Ya'akov, Israel, PRIME SURFACTANTS LIMITED und deren Tochtergesellschaft PRIME 

EXAMPLES LTD mit Sitz in Leeds, Vereinigtes Königreich, sowie TechManagement Energy 

Services, LLC, Dallas/Texas, USA, erworben. Daneben hat der Konzern im Berichtsjahr den 

Geschäftsbereich Life Science und Coatings von Ravenswood, Bayswater, Australien, im 

Rahmen eines Asset Deals übernommen. Aus diesen Transaktionen ergab sich unter 

Berücksichtigung eines der Brenntag zuzurechnenden erworbenen Nettovermögens von € 

108,7 Mio. (bezogen auf 100 %) ein erworbener Goodwill von € 75,4 Mio. Daneben hat der 

Konzern im Berichtsjahr die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden aus den 

Unternehmenserwerben des Vorjahres mit Bewertungsanpassungen bei erworbenem 

Nettovermögen (€ - 0,4 Mio.) und Goodwill (€ + 0,5 Mio.) fristgerecht abgeschlossen. 

Aufgrund der insgesamt wesentlichen betragsmäßigen Auswirkungen der 

Unternehmenserwerbe auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Brenntag-Konzerns 

und der Komplexität der Bewertung der Unternehmenserwerbe waren sie im Rahmen unserer 

Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung der bilanziellen Abbildung der Unternehmenserwerbe haben wir 

zunächst die jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen der Unternehmenserwerbe eingesehen, 

nachvollzogen und die gezahlten Kaufpreise als Gegenleistung für die erworbenen 

Geschäftsbetriebe mit den uns vorgelegten Nachweisen über die geleisteten Zahlungen 

abgestimmt. Für die genannten Unternehmenserwerbe haben wir die zugrundeliegenden 

Eröffnungsbilanzwerte beurteilt. Zentral berechnete Fair Values bspw. von 

Kundenbeziehungen wurden von uns durch Abstimmung des Mengengerüsts mit der 

originären Finanzbuchführung sowie der verwendeten Parameter beurteilt. Darüber hinaus 

wurde durch die Verwendung von Checklisten die Vollständigkeit der nach IFRS 3 geforderten 

Anhangangaben nachvollzogen. Außerdem haben wir die Bewertungsanpassungen der 

Vermögenswerte und Schulden aus den Unternehmenserwerben des Vorjahres beurteilt. In 

Summe konnten wir uns durch die dargestellten und weitere Prüfungshandlungen davon 

überzeugen, dass der Erwerb der jeweiligen Anteile unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Informationen zutreffend abgebildet wurde. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zu den Unternehmenserwerben sind im Abschnitt 

„Unternehmenszusammenschlüsse nach IFRS 3“ des Konzernanhangs enthalten. 

❸ Bewertung von Umweltrückstellungen 

① Zum 31. Dezember 2022 belaufen sich die im Wesentlichen für die Sanierung von Boden und 

Grundwasser für jetzige und ehemalige, eigene oder geleaste Standorte gebildeten 

Umweltrückstellungen im Konzernabschluss der Brenntag SE auf € 108,9 Mio. Die 
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Rückstellungen beinhalten mit € 20,7 Mio. auch Eventualverpflichtungen, für die ein 

Mittelabfluss nicht wahrscheinlich, aber dennoch möglich ist. Diese haben aufgrund von 

Kaufpreisallokationen entsprechend IFRS 3 im Rahmen von Unternehmenserwerben Eingang 

in die Konzernbilanz gefunden. Der Ansatz der Umweltrückstellungen in den 

Tochtergesellschaften wurde zentral durch einen externen Gutachter koordiniert. Die 

Gesellschaft wurde darüber hinaus bei der Bewertung der Rückstellung durch eine andere 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt, die die Ergebnisse in einem Gutachten 

zusammengefasst hat. Die Umweltrückstellungen wurden zum Barwert der erwarteten 

Ausgaben angesetzt. Inflationsbedingte Steigerungen der zukünftig anfallenden Ausgaben 

wurden berücksichtigt. Die Diskontierung erfolgte mit laufzeitabhängigen risikofreien 

Zinssätzen für die jeweiligen funktionalen Währungen. Durch die Art und Vielzahl der bei der 

Ermittlung der Umweltrückstellungen zu berücksichtigenden Einflussgrößen ist die 

Bewertung mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet, so dass die Bewertung insgesamt von 

besonderer Bedeutung für unsere Prüfung war. 

② Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem die Angemessenheit der angewandten 

Bewertungsmethode sowie der Bewertungsprämissen beurteilt. Die von den 

Konzerngesellschaften ermittelten zukünftigen zugrundeliegenden Zahlungsmittelabflüsse 

haben wir entsprechend nachvollzogen und gewürdigt. Die von der Gesellschaft verwendeten 

Bewertungsparameter (insbesondere Inflationsraten, Diskontierungszinssätze sowie 

Währungsumrechnung von der funktionalen Währung in die Berichtswährung) wurden von 

uns ebenfalls prüferisch nachvollzogen. Ferner haben wir die rechnerische Richtigkeit der 

Berechnungen sowie die Angemessenheit der von der anderen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommenen Sensitivitätsrechnungen nachvollzogen und 

gewürdigt. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und 

zugrunde gelegten Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Informationen aus unserer Sicht insgesamt geeignet, um die Bewertung der 

Umweltrückstellungen sachgerecht vorzunehmen. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zur Bewertung der Umweltrückstellungen sind in den 

Abschnitten „Umweltrückstellungen“ sowie „Annahmen und Schätzungen“ des 

Konzernanhangs enthalten. 

❹ Bewertung von Risiken aus Verbrauchsteuern 

① Der Konzern hatte zum 31. Dezember 2021 für steuerliche Risiken im Bereich Alkohol- und 

Energiesteuern bei der BRENNTAG GmbH und der BCD Chemie GmbH Rückstellungen in 

Höhe von insgesamt € 81,5 Mio. gebildet. Im Berichtsjahr haben die deutschen Zollbehörden 

die Prüfung für Energiesteuern der BRENNTAG GmbH für die Jahre 2016 und 2017 

abgeschlossen und Steuerbescheide in Höhe von insgesamt € 2,5 Mio. erlassen. Da die hierfür 

im Vorjahr gebildeten Rückstellungen um € 19,0 Mio. höher waren, hat Brenntag den 

entsprechenden Differenzbetrag ertragswirksam aufgelöst. Die danach verbleibende 

bilanzielle Vorsorge zum 31. Dezember 2022 beläuft sich auf € 60,0 Mio. Durch die Art und 

Vielzahl der bei der Ermittlung der Rückstellungen für Verbrauchsteuern zu 

berücksichtigenden Einflussgrößen ist die Bewertung mit wesentlichen Unsicherheiten 

behaftet, so dass die Bewertung insgesamt von besonderer Bedeutung für unsere Prüfung war. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter Einbeziehung von Zoll- und 

Verbrauchsteuerexperten die verbrauchsteuerrechtlichen Risikosachverhalte zunächst 

inhaltlich im Hinblick auf deren Bestand dem Grunde und der Höhe nach gewürdigt. Hierbei 
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lagen uns Prüfungsberichte, Steuerbescheide und sonstige Korrespondenz der Brenntag-

Gesellschaften mit den Zollbehörden vor. Daneben haben wir externe Bestätigungsschreiben 

der von Brenntag mandatierten Steuerberatungsgesellschaft prüferisch verwertet. Die den 

Rückstellungsberechnungen der Brenntag zugrunde liegenden wertbestimmenden Annahmen 

und Eintrittswahrscheinlichkeiten haben wir nachvollzogen und kritisch gewürdigt. Die 

zutreffende Abbildung des Verbrauchs und der Auflösung der für die Veranlagungszeiträume 

2016 und 2017 gebildeten Rückstellungen haben wir nachvollzogen. Die von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Bewertungsparameter und zugrunde gelegten 

Bewertungsannahmen sind aus unserer Sicht insgesamt für die Bewertung der Rückstellungen 

für Verbrauchsteuerrisiken geeignet. 

③ Die Angaben der Gesellschaft zur beschriebenen Rückstellung sowie zum Sachverhalt sind in 

den Abschnitten „25.) Sonstige Rückstellungen“ und „32.) Rechtsstreitigkeiten“ des 

Konzernanhangs enthalten. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen die im Abschnitt „Wesentliche Elemente des internen Kontroll- / Risikoma-

nagementsystems“ des Konzernlageberichts enthaltenen, als ungeprüft gekennzeichneten Anga-

ben als nicht inhaltlich geprüften Bestandteil des Konzernlageberichts. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem 

• die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB 

• den gesonderten nichtfinanziellen Bericht zur Erfüllung der §§ 289b bis 289e HGB und der 

§§ 315b bis 315c HGB 

• den Vergütungsbericht nach § 162 AktG, für den zusätzlich auch der Aufsichtsrat verant-

wortlich ist 

• alle übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe 

Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften Kon-

zernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht 

auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonsti-

gen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Konzern-

lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen 

oder 
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• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über 

diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 

Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den 

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 

und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermit-

telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-

ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung 

des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu 

können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kon-

zerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernla-

geberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-

tümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-

zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-

schluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung so-

wie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernla-

geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Kon-

zernabschluss und im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-

sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende we-

sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 

Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-

lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-

keit dieser Systeme abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-

fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzern-

abschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben un-

angemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-

vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, 

wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformati-

onen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prü-

fungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind ver-

antwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchführung der Konzernabschluss-

prüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

• beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-

sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-

stellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung 
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von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaß-

nahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen er-

örtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuel-

len Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze 

oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben 

des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 

die in der Datei Brenntag_SE_KA+ZLB_ESEF-2022-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Of-

fenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Fol-

genden auch als "ESEF-Unterlagen" bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elekt-

ronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang 

mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 

der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und 

daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten 

Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwe-

cke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 

in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichts-

format. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden "Vermerk über die Prüfung 

des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts" enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefüg-

ten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen 

Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei ent-

haltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Kon-

zernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 

Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elekt-

ronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 
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(06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchge-

führt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschlussprü-

fers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüfer-

praxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstan-

dards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) ange-

wendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-

Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernab-

schlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, 

die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des 

§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-

Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 

des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-

wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 

dienen.  

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten in-

ternen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 

Kontrollen abzugeben. 

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-

Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 

der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Da-

tei erfüllt. 
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• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüf-

ten Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.  

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie 

(iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 

der am Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und vollständige maschi-

nenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 9. Juni 2022 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir 

wurden am 12. Dezember 2022 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seitdem die 

Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 erstmals die Anforderungen als Unternehmen von öffentlichem 

Interesse im Sinne des § 316a Satz 2 Nr. 1 HGB erfüllte als Konzernabschlussprüfer der Brenntag 

SE, Essen, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-

sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-

klang stehen. 
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HINWEIS AUF EINEN SONSTIGEN SACHVERHALT – VERWENDUNG DES 

BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und 

dem geprüften Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das 

ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzernlagebericht – auch die in das Unterneh-

mensregister einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften 

Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und treten nicht an deren Stelle. Ins-

besondere ist der "Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektroni-

schen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3a 

HGB" und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer 

Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

VERANTWORTLICHE WIRTSCHAFTSPRÜFERIN 

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Christiane Lawrenz. 

Düsseldorf, den 6. März 2023 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Christiane Lawrenz ppa. Daniel Deing  

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

 

 

 




